
1 . Streif Prozeßordnung - StPO

§ 45
Leichenschau, Leichenöffnung
(1) Die Leichenschau wird vom Staatsanwalt unter 
Zuziehung eines Arztes, die Leichenöffnung im Bei
sein des Staatsanwaltes von zwei Ärzten, unter de
nen sich ein Facharzt für pathologische Anatomie 
oder Gerichtsmedizin befinden muß, vorgenommen. 
Dem Arzt, der den Verstorbenen während der dem 
Tod unmittelbar vorausgegangenen Krankheit be
handelt hat, ist die Leichenöffnung nicht zu übertra
gen. Er kann jedoch aufgefordert werden, der Lei
chenöffnung beizuwohnen, um aus der Krankheits
geschichte Aufschlüsse zu geben.
(2) Zur Besichtigung oder Öffnung einer schon be
erdigten Leiche ist ihre Ausgrabung statthaft.. Zur 
Feststellung der Todesursache kann auch eine Urne 
geöffnet werden.

Anmerkung: Zu den Voraussetzungen und zur 
Durchführung von Leichenschau und Leichenöff
nung vgl. die AO vom 4. 12. 1978 über die ärztliche 
Leichenschau (GBl. 1 1979 Nr. 1 S. 4).

S 46
Entschädigung von Sachverständigen
Der Sachverständige hat nach Maßgabe der gesetzli
chen Bestimmungen Anspruch auf Entschädigung 
für Zeitversäumnisse, Erstattung der ihm entstande
nen Auslagen und angemessene Vergütung für seine 
Tätigkeit.

Anmerkung: Vgl. SS 9. 121. und 16ff. Entschädi- 
gungsAO (Reg.-Nr. I L).

Aussagen von Beschuldigten 
und Angeklagten

Vorbemerkung: Vgl. Ziff. IV.2. der Beweisrichtlinie 
des Plenums des OG (abgedr. als Anm. 1. nach §224 
StPO).

§ 47
Vernehmung von Beschuldigten 
und Angeklagten
(1) Der Beschuldigte und der Angeklagte sind zu 
der gegen sie erhobenen Beschuldigung zu verneh
men. Sie sind dabei auf das Recht, Beweisanträge zu 
stellen, hinzuweisen. Die Beweisanträge sind zu pro
tokollieren.
(2) Bei der Vernehmung zur Sache ist dem Beschul
digten und dem Angeklagten Gelegenheit zu geben, 
sich zusammenhängend zu der gegen ihn erhobenen 
Beschuldigung zu äußern.

§ 48
Ladung und Folgen des Ausbleibens
(1) Ladungen Beschuldigter und Angeklagter sind 
in schriftlicher Form vorzunehmen. Die Ladung soll

den Hinweis enthalten, daß im Falle des Ausbleibens 
Vorführung erfolgt. Im Ermittlungsverfahren kann 
die Ladung auch mündlich erfolgen.
(2) Beschuldigte und Angeklagte können ohne La
dung zur Vernehmung vorgeführt werden, wenn 
Fluchtverdacht oder Verdunklungsgefahr besteht.
(3) Einem ordnungsgemäß geladenen Beschuldig
ten und Angeklagten, der nicht erscheint, können 
die durch sein Ausbleiben verursachten Auslagen so
wie eine Ordnungsstrafe auferlegt werden.
(4) Die Auferlegung von Ordnungsstrafen und Aus
lagen unterbleibt, wenn das Ausbleiben des Beschul
digten und Angeklagten genügend entschuldigt ist. 
Erfolgt nachträglich genügende Entschuldigung, 
werden die getroffenen Anordnungen wieder aufge
hoben.
(5) Die Befugnisse nach den Absätzen 3 und 4 ste
hen im Ermittlungsverfahren dem Staatsanwalt zu.

Anmerkung: Vgl. auch Ziff. III.2. des PrBOG zu 
Fragen der Untersuchungshaft (OG-Inf. Nr.4/1977 
S.58 und Nr. 2/1983 S.48) (abgedr. als Anm. nach 
§357 StPO).

Beweisgegenstände und Aufzeichnungen

§ 49 
Begriff
(1) Beweisgegenstände sind Sachen, die durch ihre 
Beschaffenheit und Eigenart oder ihre Beziehung zu 
der Handlung, die Gegenstand der Untersuchung 
ist, Aufschluß über die Straftat, ihre Ursachen und 
Bedingungen sowie den Beschuldigten oder den An
geklagten geben.
(2) Aufzeichnungen sind Schriftstücke oder in ande
rer Form fixierte Mitteilungen, deren Inhalt für die 
Aufklärung der Handlungen, deren Ursachen und 
Bedingungen und der Person des Beschuldigten oder 
des Angeklagten von Bedeutung sind.

§ 50
Besichtigungsprotokolle
(1) Der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane 
können Besichtigungen durchführen, wenn die di
rekte Beobachtung oder Wahrnehmung bestimmter 
Ereignis^;. Gegenstände oder Orte zur allseitigen 
Aufklärung der Straftat erforderlich ist. Dabei ist die 
Rekonstruktion von Vorgängen zulässig.
(2) Zur Besichtigung können Sachverständige her
angezogen werden.
(3) Über die Besichtigung ist ein Protokoll aufzu
nehmen. Es muß ein vollständiges und wirklichkeits
getreues Bild des Gegenstandes der Besichtigung 
vermitteln. Zu diesem Zweck soll es durch Fotogra
fien. Zeichnungen oder Skizzen ergänzt werden.

30


